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Aalan Pränunierations
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der Verlagsartikel , welche in der C. F. Muͤllerſchen Verlagshandlung unt

Hofbuchdruckerey zu Carlsruhe nebſt mehreren andern erſchienen ſind

Altgemeine Technologie oder Verarbeitung , Zubereitung und

Benuzung der Naturproducte fuͤr buͤrgerliche Maͤdchenſchu⸗
len , zunaͤchſt fuͤr die zu Habsthal , vom Geheimrath Metzler

— — — — — — 30 kr .

Baurittel , ( Juſtizraths ) Bemerkungen uͤber die Einrichtung des

Beamtungs⸗ und Stadt⸗ Amt⸗ oder Landſchreiberey⸗Spor⸗

teln⸗Weſens in den Badiſchen Landen . Nebſt Etats . 8 . 45kr .
Boͤcklins ( Freiherrn don ) Kern der deutſchen Feldwirthſchaft zur

Belehrung und zum Nupen des Landmanns . . 181t . 2q fr .

Bomann C. . , ( Ere hr Bad , Hofeath ) pfifalifhe Befdreiz
bung der Geſundbrunnen und Bäder Griesbach , Peters⸗
thal und Antogaft , im Kinzigkreis des Großherzogthums
Baden mit drey Kupfern dieſe drey Badorte mit ihren Umge⸗

bungen vorſtellend , v. Hofkupferſtecher Haldenwang , gr . 8. 1820 .
— — 1 fl . 30 kr .

Brandverſicherungs⸗Ordnung , Badiſche , neue , 1804 . 12kr .

Brauer , ( J N. . ) Beyteaͤge zu einem allgemeinen Staats⸗

recht der Rheiniſchen Bundesſtaaten in 50 Saͤtzen , 8. 1807 .
1 fl . 36 kr⸗

Erlaͤuterun⸗gen uͤber den Code Napoleon
und die Badiſche buͤrgerliche Geſezgebung gr . 8. 1809 —1812
5 Baͤnde — = — —. — 18 fl .

Der öte Band der Erlaͤuterungen welcher auch unter dem be⸗

ſondern Titel

Rechtsdenkwuͤrdigkeiten
pit :

die Auwendung
des Code Napoleon als Landrechts

des

Großherzogthums Baden

ausgegeben wird , und 326 merkwürdige Rechtsgegenſtaͤnde
auf eud und 50 groß Octovdogen enthaͤlt , wird Ende

Jenners fertig .
Wer 18 fl. bzar an die Verlagshandlung einſendet , erhalt

das comylittie Werk von allen 6 Bänden noch jezt um dieſen wohl⸗

— — — r
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ithuͤmlichkeiten des Napoleoniſchen ge⸗
gen dem Juſtinianeiſchen Recht , mit Ruͤckſicht auf das Badi⸗

ſche Landrecht gr . 8. 18 t . — — — 4̃ fl .
Kharte úber dag Großherzogthum Baden , entwor⸗

fen auf dem Großh . Bad . IngenieurBureau und revidirt

von J . G. Tulla , Großh . Bad . Major , ein Blatt ohne

den Rand 23 fr . Zoll hoch und 14 fr . Zoll breit 1fl . 2I fr .

Mit Großherzoglich Badiſchem , Königlich Bayerſchem und

Königlich Sächſiſchem gnädigſtem Privilegto , gegen Nachſtich oder
Nachdruck auf Kupfer ? oder Steinplatten .

Dife für jeen Beamten , Geſchäftsmann , jeden Reiſenden ,
und beſonders für jeden Staatsbürger , welcher Intereſſe für das
Vatertand hat , ſehr nüfliche und zweckmäßigs , größtencheils nach
trignometriſchen Vermeſſungen entworfene Charte , iſt das Reſul⸗
tat einer 20 monatlichen Arbeit für Zeichnung , Reviſion und Stid :

Nebſt den angränzenden Ländern findet man darauf alle Ge⸗

birge mif ihren Abdachungen , die Flüſſe , Bäche , Seen , Poſt⸗
Land - uns⸗andere Fahrſtraßen , alle Städte , Schlöſſer , Bader ,
Marktflecken , Pfarr ' ⸗ und andere größere Dörfer , alle Poſtſtatio⸗
nen und alle Orte des Großherzogthums , welche ſich durch eine

beſondere Merkwürdigkeit auszeichnen .
Alle Badiſchen Amtsorte ſind durch ein beſonderes Zeichen

deutlich ausgezeichnet ; auch iſt für Reiſende beſenderer Bedacht ge
nommen worden , wo möglich alle Orte , welche an den Haupt⸗
ſtraſen und an den Flußlleberfahrten liegen , in die Charte aufzu⸗
nehmen .

Das reſp . Publikum erhält hier ein Bild des ſchönen Landes ,
welches von den Ufern des Bodenſees läugs dem Rheinſtrohm beyt
nabe ununterbrochen bis unter Maunheim , und dann bis an die
Ufer des Mains bis gegen Wertheim ſich erſtreckt , und mit allem
Recht der Garten von Deutſchland genannt wird .

Auſſer dem Großherzogthum Baden umfaßt dieſes Blatt das

franzöſiſche linke Rheinufer , von Baſel bis unter Maäinz , einen
Taeil der Königlich Bayerſchen Lande in Schwaben , den größern
Theil des Königreichs Württemberg ( bis Ulm ) des Großherzog —
thums Heſſen , Frantfurt , Würzburg ꝛc.

Die Erſcheinung dieſer mit vieler Mühe und Koſtenaufwand
bevanſtalten Chacte hat vorzüglich den Bemühungen des Großher⸗

ogl . Badiſchen Ingenieur Majors Herrn Tulla ihr Daſeyn zu ver⸗
dauken , und wird jedem der Intereſſe dafür hat , um fo mehe
willkommen ſeyn , da dieſelbe die einzige bisher erſchienene
gute Charte von dieſem ſchönen Landerumfang iſt . ⸗

Chauſſee⸗Verordnung in der Badiſchen Markgrafſchaft , nebſt
Inſtruktion fuͤr die Chauſſee⸗Gelds⸗Erheber . 1805 . broch .

Zuſammen — — — — —: 24 fr ,

Code Napoleon mit Zuſaͤtzen und Handelsgeſetzen , als Landrecht

fuͤr das Großherzogthum Baden , gr . 8. Offizielle Ausgabe ,
Druck und Format wie die Erlaͤuterungen z. C. N. 1809 .
= o o — — — a4fi 151 .

Das Großherzogthum Baden nach ſeinen zehn Kreiſen , topo⸗

graphiſch ſkizzirt . gr . 8, 1810 . I Ñ

Diaͤtetik fuͤr buͤrgerliche Maͤdchenſchulen , zunaͤchſt fuͤr die zu Habs⸗
thala Lom Geheimrath Metzler em. — 36 kr.

Edikt uͤber die Kriegspflichtigkeit und die Art der Aus⸗

wahl in dem Großherzogthum Baden , rechtmaͤßige, mie
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